
Ausfüllhinweise zum Antragsvordruck Bürgergeld 

 

Stichwort: Verkehrswert von Grundstücken 
Angaben zum Verkehrswert von Grundstücken oder Eigentumswohnungen sind erforderlich, 
damit das Jobcenter gegebenenfalls die Frage einer Verwertung der Immobilie durch 
Verkauf, Beleihung oder Vermietung prüfen kann. Als Nachweis für den Verkehrswert von 
Immobilien gelten Kaufverträge oder Verkehrswertgutachten (jeweils in Kopie), die nicht älter 
als drei Jahre sind. Liegen entsprechende Unterlagen nicht vor, werden vom Jobcenter bei 
unbebauten Grundstücksflächen die Werte aus den Bodenrichtwerttabellen und bei 
bebauten Grundstücken die Angaben aus den Kaufpreissammlungen der 
Gutachterausschüsse bei den Kataster- und Vermessungsämtern für die Berechnungen zu 
Grunde gelegt. 
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